Kurzfassung der attac-Kritik zum Kompromiss des EU-Parlaments zur Bolkesteinrichtlinie vom 16.2.2006 

.... Allerdings weist auch die jetzt vom Europäischen Parlament verabschiedete Fassung nach wie vor in die falsche Richtung. Attac Deutschland sieht sich daher in seiner Auffassung bestätigt, dass der vorliegende Richtlinienentwurf von der EU-Kommission zurückgezogen bzw. von Rat und Parlament konsequent abgelehnt werden muss. Auf dieser Verhandlungsgrundlage ist kein befriedigendes Ergebnis zu erreichen. Als Alternative fordert Attac eine schrittweise Harmonisierung bestehender Standards zum Schutz von Verbrauchern, Umwelt und Beschäftigten auf möglichst hohem Niveau.

... Der Begriff „Herkunftslandprinzip“ wurde zwar gestrichen, die ihm zu Grunde liegende Rechtskonstruktion bleibt aber nach wie vor Kern der Richtlinie. Diese Umbenennung stellt nicht nur eine Täuschung der Öffentlichkeit über die tatsächlichen Folgen des Richtlinienentwurfs dar, sondern auch eine gravierende Verschlechterung im Vergleich zum Status quo.

... Grundprinzip bleibt die Freiheit, Dienstleistungen in jedem Mitgliedsland erbringen zu können. Dieses Recht darf nur aus vier Gründen vom Tätigkeitsland eingeschränkt werden: Bei Gefährdung der

· öffentlichen Ordnung,

· öffentliche Sicherheit,

· Schutz der Gesundheit und

· Schutz der Umwelt

Nicht erfasst sind aber z.B so wichtige Bereiche wie

· sozialpolitische Zielsetzungen, 

· der Schutz der Empfänger von Dienstleistungen

· die Sicherheit von Patienten, 

· der Verbraucherschutz, 

· der Schutz der Arbeitnehmer einschließlich des sozialen Schutzes

... Unklare Abgrenzung zwischen freiem Dienstleistungsverkehr und der Gründung einer Niederlassung. Nur Niederlassungen sind weitgehend den Gesetzen und Vorschriften des Tätigkeitslandes unterworfen. Werden Dienstleistungen im Ausland durch (Schein-) Selbständige erbracht, gibt es keine Schutzmöglichkeiten.

... Auch wenn Artikel 2(2)a den Eindruck erweckt, Dienstleistungen von allgemeinem Interesse wären vom gesamten Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen, ist in den dazugehörigen Erläuterungen zu finden, dass dies nur für nichtmarkförmig erbrachte Dienstleistungen gilt. Immer mehr Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge wie z.B. die Wasserversorgung oder die Abfallentsorgung werden privatisiert und fallen damit unter weite Teile des Anwendungsbereichs der Richtlinie. Auch in den Branchen, die bereits durch andere Richtlinien liberalisiert sind, wie z.B. die Strom- und Gasversorgung, ist völlig unklar, welche Auswirkungen der Richtlinienentwurf in den Bereichen haben würde, in denen diese Richtlinien nur wenig präzise definierte Regelungen enthalten wie z.B. bei der Bestimmung des Betreibers von Verteilernetzen.

